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1. Allgemeines zum Verfahren  
 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hettenleidelheim hat in seiner Sitzung am 13.02.2009 be-
schlossen, für den Bereich Ramser Straße 18/20 gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB eine Abrundungs-
satzung zu erlassen. Danach wurde vom 03.08.2009 bis 21.08.2009 der Öffentlichkeit die Möglich-
keit gegeben, eine Stellungnahme abzugeben. Des Weiteren wurden im August 2009 die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange angeschrieben, mit der Bitte, ebenfalls eine Stellungnahme 
zur Abrundungssatzung abzugeben. Nachdem aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren die Stel-
lungnahmen beachtet und sachgerecht abgewogen worden sind, wurde der Entwurf der Abrun-
dungssatzung zusammengestellt und im Gemeinderat beschlossen. Hiernach erfolgte die Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 06.01.2010 bis 05.02.2010. Die Öffentlichkeitsbetei-
ligung fand vom ...............2010 bis .............2010 statt. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichtigung 
und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 
Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  

Hinweise 
1 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

Postfach 25 01 
67613 Kaiserslautern 

29.01.2010 allgemeine Hinweise 

2 Pfalzwerke AG 
Netzservice Regionalnetz 
Kurfürstenstraße 29 
67072 Ludwigshafen 

26.01.2010 keine 

3 Kreisverwaltung Bad Dürkheim 
Bauen und Umwelt 
Untere Naturschutzbehörde 
Philipp-Fauth-Straße 12b 
67098 Bad Dürkheim 

05.02.2010 Anregungen und Hinweise 

4 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Dienststelle Neustadt 
Chemnitzer Straße 3 
67433 Neustadt 

11.01.2010 Hinweise und Anregungen 

5 Verbandsgemeindewerke 
Hettenleidelheim 
Hauptstraße 45 
67310 Hettenleidelheim 

08.01.2010 keine 

6 Verbandsgemeindeverwaltung 
Hettenleidelheim 
Abteilung 5, Fachbereich Beiträge 
Hauptstraße 45 
67310 Hettenleidelheim 

08.01.2010 keine 

7 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz 
Karl-Helffrich-Straße 22 
67433 Neustadt 

11.02.2010 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8 Landesbetrieb Mobilität  
Speyer 
St.-Guido-Straße 17 
67346 Speyer 

15.02.2010 Hinweise und Anregungen 

 
Die unter Sachbericht nachfolgend dargestellten Inhalte wurden größtenteils in Originalfassung abge-
druckt. Es wird darauf hingewiesen, dass nur die Originalstellungnahmen gelten und nicht die teilwei-
se gekürzte Fassung dieser Abwägung. Die Originalstellungnahmen können bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Hettenleidelheim eingesehen werden. 
 
 
 



 

2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, Kaiserslautern 
 
Sachbericht  Abwägungsvorschlag

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Er-
schließungsplanung bzw. Bauantrag berücksichtigt. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 

4 
 
D:\Texte\2009023\Beschlus\20100505_BES_001_JO_Abwaegung.doc 



 

2.2 Stellungnahme der Pfalzwerke AG, Ludwigshafen 
 
Sachbericht  Abwägungsvorschlag

 

Die Hinweise, dass keine Belange der Pfalzwerke berührt sind und deshalb 
keine Anregungen und Bedenken abgegeben werden, wird zur Kenntnis 
genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.3 Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Bauen und Umwelt, Untere Naturschutzbehörde, Bad Dürkheim 
 
Sachbericht  Abwägungsvorschlag

Die Hinweise zu den Defiziten hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen 
werden zur Kenntnis genommen. Nach Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde werden die bestehenden Flächen neu bewertet und die 
Bilanzierung entsprechend angepasst. Da auch der landwirtschaftliche Weg 
über die Grünflächen läuft und erhalten werden muss, werden die Kom-
pensationsmaßnahmen überarbeitet und mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abgestimmt. Die weiteren Anregungen zu Festsetzungen und Aus-
gleichsmaßnahmen werden im Bebauungsplan redaktionell angepasst, um 
einen ausreichenden Ausgleich des Eingriffes im Bebauungsplan festzuset-
zen. Die Hinweise zum Anpflanzen einer mindestens 2- bis möglichst 3-
reihigen Hecke nach Norden zum Außenbereich hin, werden im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Es wird in dieser Grünfläche jedoch eine bis zu 4 m 
breite Notzufahrt ermöglicht. 

bitte wenden 

Der Umweltbericht wird entsprechend redaktionell angepasst. 
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Sachbericht  Abwägungsvorschlag
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2.4 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Neustadt 
 
Sachbericht  Abwägungsvorschlag

 

Der Hinweis zu dem bestehenden Feldweg wird zur Kenntnis genommen 
und im Bebauungsplan redaktionell ergänzt. Der Feldweg ist in den Katas-
tergrundlagen nicht als Weg eingetragen und verläuft über das private 
Grundstück. Der Feldweg soll somit langfristig gesichert werden. Die erfor-
derlichen Kompensationsmaßnahmen auf der Fläche werden im Bereich 
des Feldweges zurückgenommen. 

 
8 

 
D:\Texte\2009023\Beschlus\20100505_BES_001_JO_Abwaegung.doc 



 

2.5 Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke Hettenleidelheim 
 
Sachbericht  Abwägungsvorschlag

 

Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genom-
men. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.6 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Hettenleidelheim, Abteilung 5, Sachgebiet Beiträge 
 
Sachbericht  Abwägungsvorschlag

 

Die Hinweise, dass keine Bedenken vorhanden sind, wird zur Kenntnis 
genommen. Die Hinweise zu Ausbaubeiträgen sind nicht Inhalt der Abrun-
dungssatzung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.7 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, 
Neustadt 

 
Sachbericht  Abwägungsvorschlag

 

Dass aus wasser- und abfallwirtschaftlicher Sicht gegen den Bebauungsplan 
keine Bedenken bestehen, wenn die Maßnahmen zur Regenwasserversi-
ckerung und Regenwasserbewirtschaftung, wie in der Abrundungssatzung 
vorgesehen, umgesetzt werden, wird zur Kenntnis genommen. Sollte eine 
Versickerung widererwarten nicht möglich sein, ist die Regenwasserablei-
tung erneut der SGD Süd zur Stellungnahme vorzulegen. Dies wird eben-
falls zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.8 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität, Speyer 
 
Sachbericht  Abwägungsvorschlag

 

Die Hinweise zu unterirdischen Nebenanlagen und der damit verbundenen 
Standsicherheit der Böschung und an der K 35 sowie die Hinweise bei der 
Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie und zur Freihal-
tung des Lichtraumprofils an der K 35, der ordnungsgemäßen Entwässe-
rung der Kreisstraße und die ausreichende Sicht an der Zufahrt zur Kreis-
straße werden zur Kenntnis genommen und in den Textlichen Festsetzun-
gen als Hinweise redaktionell ergänzt. 
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3. Stellungnahmen von Nachbargemeinden 
 
Von Nachbargemeinden gingen keine Stellungnahmen ein. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die vorliegende Planung mit den Planungen der 
Nachbargemeinden abgestimmt ist. 
 
 
4. Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein.  
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